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1 Geltungsbereich 
1 Diese Brandschutzrichtlinie legt fest, was für allgemeine Anforderungen Blitzschutzanla-
gen zu erfüllen haben, sowie wo und wann Bauten und Anlagen mit Blitzschutzanlagen zu 
schützen sind. 
2 Nicht Gegenstand dieser Brandschutzrichtlinie sind Detailanforderungen, die bei Pla-
nung, Erstellung, Betrieb, Wartung und Prüfung von Blitzschutzanlagen als Stand der 
Technik zu beachten sind. 
3 Für Bauten und Anlagen, die nicht als Dauereinrichtung erstellt werden, gelten die Be-
stimmungen sinngemäss (z. B. für Fahrnisbauten wie Zirkuszelte, Festhallen). 

2 Anforderungen 
Blitzschutzanlagen müssen dem Stand der Technik entsprechen und so beschaffen, be-
messen, ausgeführt und in Stand gehalten sein, dass sie jederzeit wirksam sind. 

2.1 Allgemeines 
1 Blitzschutzanlagen haben Bauten und Anlagen sowie die sich darin aufhaltenden Per-
sonen und Tiere vor den Auswirkungen von Blitzschlägen zu schützen. 
2 Blitzschutzanlagen müssen den Blitzstrom auf ungefährlichen Bahnen in die Erde leiten. 
Sie bestehen aus Massnahmen für den äusseren Blitzschutz (z. B. Fangleiter, Ableitungen, 
Erdungen) sowie aus Massnahmen für den inneren Blitzschutz (z. B. Potentialausgleich, 
Überspannungsschutz). 
3 Blitzschutzanlagen müssen ganze Gebäude umfassen. Zusammengebaute Gebäude 
sind gesamthaft zu schützen oder die Gebäude müssen mit Brandmauern voneinander ge-
trennt sein. 
4 Die für den äusseren, die Nahtstelle zum inneren und den inneren Blitzschutz von Bau-
ten und Anlagen vorzukehrenden Massnahmen richten sich nach Bauart und Nutzung. 

2.2 Material 
Alle Anlageteile müssen aus geeigneten Werkstoffen bestehen und so bemessen, verlegt 
und befestigt sein, dass sie den Beanspruchungen genügen und leicht kontrolliert werden 
können. 

2.3 Planung und Ausführung 
1 Für die Detailanforderungen bezüglich Planung, Ausführung und Instandhaltung von 
Blitzschutzanlagen gilt der VKF-anerkannte Stand der Technik (siehe Ziffer 6 „Weitere Be-
stimmungen“). 
2 Werden mit Blitzschutzanlagen versehene Bauten und Anlagen geändert oder erweitert, 
sind die Blitzschutzanlagen den neuen Verhältnissen anzupassen. 

3 Blitzschutzpflicht 
1 Je nach Personenbelegung, Geschosszahl, Bauart, Lage, Ausdehnung und Nutzung 
sind Bauten und Anlagen mit ausreichend dimensionierten Blitzschutzanlagen auszurü-
sten. 
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2 Mit Blitzschutzanlagen sind insbesondere zu schützen: 
a Bauten mit Räumen mit grosser Personenbelegung (z. B. Theater, Konzertsäle, 

Tanzlokale, Kinos, Mehrzweck-, Sport- und Ausstellungshallen, Verkaufsgeschäfte, 
Restaurants, Kirchen), Schulhäuser, Verkehrsanlagen (z. B. Bahnstationen, Flughä-
fen) und ähnliche Versammlungsstätten; 

b Beherbergungsbetriebe (z. B. Hotels, Heime, Anstalten, Krankenhäuser, Strafanstal-
ten, Kasernen); 

c besonders hohe Bauwerke (z. B. Hochhäuser, Hochkamine und Türme) einschliess-
lich die zugehörigen anstossenden Gebäude normaler Bauhöhe; 

d Bauten brennbarer Bauart bei einem umbauten Rauminhalt von mehr als 3000 m3; 
e grössere (mehr als 3000 m3) landwirtschaftliche Ökonomie- und Betriebsbauten ein-

schliesslich anstossende und benachbarte zugehörige Silos und Wohnbauten; 
f Industrie- und Gewerbebauten mit gefährdeten Bereichen (z. B. Anlagen und Einrich-

tungen, in denen mit feuer- oder explosionsgefährlichen Stoffen umgegangen wird 
oder in denen solche Stoffe gelagert werden), Holzbearbeitungsbetriebe, Mühlen, 
chemische Fabriken, Textil- und Kunststoffwerke, Sprengstoff- und Munitionslager, 
Rohrleitungsanlagen, Tankstellen; 

g Behälter für feuer- oder explosionsgefährliche Stoffe (z. B. brennbare Flüssigkeiten 
oder Gase) und Lager für flüssige Treib- und Brennstoffe, samt den zugehörigen 
Bauten und Anlagen (z. B. Maschinenhaus, Gaswerk, Lagerbauten mit Abfüllvorrich-
tungen); 

h Bauten und Anlagen, deren Inhalt einen besonderen Wert aufweist (z. B. Archive, 
Museen, Sammlungen); 

i Bauten und Anlagen mit wichtigen öffentlichen Kommunikationssystemen; 
j Bauten und Anlagen an exponierten topographischen Lagen. 

3 In Zweifelsfällen entscheidet die Brandschutzbehörde, ob Bauten und Anlagen gegen 
Blitzschlag zu schützen sind. 

4 Kontrollen 

4.1 Abnahmekontrollen 
1 Blitzschutzanlagen sind bei Erstellung auf richtige Ausführung zu überprüfen. Insbeson-
dere sind Erdungen vor der Eindeckung und Fundamenterder vor dem Einbetonieren zu 
kontrollieren. 
2 Dies gilt auch für wesentliche Erweiterungen oder Änderungen bestehender Anlagen. 
3 Der Anlageersteller hat die abnahmebereite Anlage der zuständigen Stelle zu melden. 

4.2 Periodische Kontrollen 
Blitzschutzanlagen sind periodisch zu kontrollieren: 
a Blitzschutzanlagen sind alle zehn Jahre, Blitzschutzanlagen von Bauten mit explo-

sionsgefährdeten Bereichen alle drei Jahre zu kontrollieren; 
b wo es wegen Korrosion oder aus anderen Gründen notwendig ist, sind die Kontrollen in 

Abständen von höchstens drei Jahren durchzuführen. 
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4.3 Kontrolle nach Blitzschlag 
Nach einem Blitzschlag hat der Anlageeigentümer Meldung zu erstatten, damit die Anlage 
kontrolliert werden kann. 

4.4 Umfang der Kontrollen 
Bei der Kontrolle der Blitzschutzanlagen sind die sichtbaren Teile mit Einschluss der Er-
dungen zu prüfen. Soweit erforderlich, sind die Erdübergangswiderstände zu messen. 

5 Betriebsbereitschaft und Wartung 
Anlageeigentümer sind dafür verantwortlich, dass die Blitzschutzanlagen bestimmungsge-
mäss in Stand gehalten und jederzeit betriebsbereit sind. 

6 Weitere Bestimmungen 
Erlasse und Publikationen, die ergänzend zu dieser Brandschutzrichtlinie zu beachten sind, 
werden im periodisch aktualisierten Verzeichnis der TKB-VKF aufgeführt (VKF, Postfach, 
3001 Bern oder http://bsvonline.vkf.ch). 

7 Inkrafttreten 
Diese Brandschutzrichtlinie wird mit Beschluss des zuständigen Organs der Interkantona-
len Vereinbarung zum Abbau Technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 10. Juni 2004 
für verbindlich erklärt und auf den 1. Januar 2005 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt 
für alle Kantone, soweit im Einzelfall vom Interkantonalen Organ nicht eine Ausnahme ge-
stützt auf Artikel 6 der IVTH bewilligt ist. 
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